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Noch vor zehn Tagen stand die Zürcher
Tieraktivistin Meret Schneider politisch
im Rampenlicht. Sie war die treibende
Kraft hinter der Basler Vegi-Initiative, die
am Sonntag vor einer Woche mit über
zwei Drittel Nein-Stimmen deutlich abge-
lehnt wurde. In wenigen Wochen muss
die 27-jährige politische Nachwuchshoff-
nung der Grünen erneut unangenehme
Fragen beantworten. Dann allerdings vor
dem Basler Strafgericht. Die Staatsanwalt-
schaft hat Anklage gegen Schneider we-
gen mehrfacher übler Nachrede erhoben
und eine bedingte Geldstrafe von 60 Ta-
gessätzen à 70 Franken beantragt. Aus-
serdem werden 2000 Franken Genugtu-
ung gefordert. Der Prozess ist auf den
18. Juni angesetzt. Bereits Ende April
steht im gleichen Zusammenhang ein 34-
jähriger Basler vor Gericht.

Hintergrund ist ein erbitterter Streit in
der Schweizer Tierschützer-Szene. Die
beiden Angeklagten sollen den umstritte-
nen Aktivisten Erwin Kessler mehrfach
als Antisemiten bezeichnet und das Anse-
hen von dessen Verein gegen Tierfabri-
ken (VgT) beschädigt haben. Kessler
reichte gegen beide Strafanzeige ein. Der
ausgebildete Bauingenieur mit Doktorti-
tel ist schweizweit ein häufiger Gast vor
Gericht. Meist verteidigt oder vertritt der
74-Jährige sich dabei auch gleich selber
und reicht auch gerne spontan bergen-
weise Aktenmaterial ein.

Landesweit für Schlagzeilen sorgte
Kessler zuletzt mit dem ersten Facebook-
Prozess. Vergangenen Frühling zog er ei-
nen Mann vor Gericht, weil dieser im so-
zialen Netzwerk mehrere Artikel über
den Tierschützer geteilt und kommen-
tiert hatte. Das Gericht sprach den Mann
schuldig. Weil dieser das Urteil angefoch-
ten hat, ist es noch nicht rechtskräftig.
Auch in den beiden Basler Fällen sind in
der Anklageschrift Kommentare aus Dis-
kussionen auf der Online-Plattform aufge-
listet. Schneider werden zudem noch
Äusserungen in einem Radio-Interview
und in einem persönlichen Gespräch mit
einem Mitstreiter von Kessler zur Last ge-
legt.

Grenzwertiger Tierschutz
Kessler ist fast jedes Mittel recht, wenn

es um den Tierschutz geht. So protestier-
te er schon nackt auf der Zürcher Bahn-

hofstrasse gegen das Pelztragen, drang il-
legal in Ställe ein oder veranstaltete eine
nächtliche Kaninchen-Befreiungsaktion.
Für Aufsehen sorgte er auch, als er Tages-
schau-Moderatorin Katja Stauber verun-
glimpfte. Vor allem seine Äusserungen
sorgten für Empörung: Immer wieder
verwendet er Holocaust-Vergleiche für
die Massenhaltung von Tieren. Verbun-
den mit seinen ebenso kontroversen Aus-
sagen zum Schächten trug ihm dies viel
Kritik ein.

Bemerkenswert ist in diesem Kontext
auch: Die Basler Staatsanwaltschaft hatte
im Fall von Meret Schneider das Verfah-
ren ursprünglich eingestellt. Offenbar sa-
hen die Behörden den Tatbestand nicht
als erfüllt an. Zur Anklage kommt es nur,
weil Kessler dagegen Einsprache erhoben
hat. Das Appellationsgericht hob darauf-
hin die Einstellung auf und hielt fest, dass
der Fall von einem Gericht gewürdigt
werden muss. Anders im Fall des 34-jäh-
rigen Mannes. Er war per Strafbefehl we-
gen mehrfacher übler Nachrede zu einer
bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen
à 140 Franken und einer Busse von 600
Franken verurteilt worden und hatte da-
gegen rekurriert.

«Kritisiere nur das Schächten»
Meret Schneider selber wollte die An-

klage auf Anfrage nicht kommentieren.
Kessler war nicht erreichbar. Auf der
Homepage des VgT schreibt er zu den
Vorwürfen: «Äusserungen, die mir von
gewissen Kreisen als rassistisch angelas-
tet werden, erfolgten immer nur im Rah-
men meiner Kritik am Schächten und an
den Menschen und Gruppierungen, die
das Schächten ausüben oder unterstüt-
zen.» Der Rassismus-Begriff werde oft als
Totschlagargument für politische Zwecke
missbraucht. «Damit lasse ich mich nicht
einschüchtern», so Kessler.

Tierschützer gegen Tierschützer
Anklagen Streit unter Aktivisten landet vor dem Basler Strafgericht
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Der Handlungsbedarf ist gross. Davon ist Da-
niel Egloff überzeugt: «Wir haben an unse-
rem Schalter im Bahnhof SBB jeden Tag
zehn bis zwölf Touristen, die ganz verzwei-
felt sind», erzählt der Direktor von Basel Tou-
rismus. Die Gäste aus dem Ausland haben in
der Schweiz viel Geld ausgegeben. Bei ihrer
Ausreise können sie dann zumindest die
Mehrwertsteuer zurückfordern. Oder besser:
Sie könnten. Denn die Hürden des Bundes
sind teilweise ziemlich hoch. «Die Rückforde-
rung ist oft nicht oder nur mit erheblichem
Aufwand möglich», weiss der Basler LDP-
Nationalrat Christoph Eymann. Das sorge bei
vielen für grossen Ärger. «Für das Ferienziel
Schweiz ist das rufschädigend.»

Vor verschlossenen Türen
Aber von Anfang an: Seit zwei bis drei

Jahren bereisen Touristen aus China, Indi-
en oder den Golfstaaten Europa immer öf-
ter individuell mit der Bahn und sind we-
niger in geführten Gruppen unterwegs.
Fahren sie von Wien über Interlaken und
Luzern nach Paris, erfolgt der Grenzüber-
tritt oftmals in Basel. «Wer dann beispiels-
weise in der bekannten Bijouterie Buche-
rer in Luzern zwei Rolex-Uhren für je
20 000 Franken kauft, braucht bei der
Ausreise einen Stempel, um die Mehr-
wertsteuer von 7,7 Prozent zurückfordern
zu können», erklärt Egloff. Immerhin
macht das in solchen Fällen gleich mehre-
re Hundert Franken aus.

Das Problem: Touristen können das benö-
tigte Formular nur auf einer bedienten Zoll-
stelle abstempeln lassen. «Für viele Ausrei-
sende ist das ein Problem», sagt Eymann.
Denn selbst während der Bürozeiten sei die
Zollstelle nur unregelmässig besetzt. «Wir
hatten schon Fälle, in denen Touristen stun-
denlang vor der Zollstelle gewartet haben»,
ergänzt Tourismusdirektor Egloff. Andere
hätten am Bahnhof ihr Gepäck deponiert,
seien mit dem Bus an den Euro-Airport ge-
fahren, wo der Zoll durchgehend geöffnet
ist, hätten dort ihre Ausfuhrbestätigung ab-
stempeln lassen und seien dann mit dem Bus
wieder zurück an den Bahnhof gefahren.

«Das ist ärgerlich für die Touristen», kom-
mentiert Eymann. Nicht selten erhielten die
Tourismusbüros deswegen Reklamationen.
«Tatsächlich kommen immer wieder Touris-
ten händeringend zu uns», bestätigt Egloff.
Basel Tourismus aber könne nicht selber hel-
fen, da nur der Zoll die Formulare abstem-
peln darf. Das Problem aber trete immer öf-
ter auf. «Das kann doch nicht sein.»

Auch Barbara Gisi ist die Situation be-
kannt. «In Basel ist es am schlimmsten.
Wir kennen das Problem aber auch in Genf
oder in Chiasso», sagt die Direktorin des
Schweizer Tourismusverbands. Gerade bei
einem solchen Kundensegment sei es
wichtig, gute Dienstleistungen anbieten zu
können. Immerhin sei gerade der Shop-
pingtourismus weiter am Wachsen und sei
deshalb für die Schweiz sehr interessant.
«Bisher aber scheinen die Behörden zu un-
terschätzen, wie viele Leute von diesen ad-

ministrativen Hürden betroffen sind», sagt
Gisi. Sie hofft nun auf Goodwill beim Bund.
Es brauche aber wohl noch etwas Überzeu-
gungsarbeit.

Das Verhalten der Behörden sei zwar
nicht unkorrekt, betont Eymann. Es sei
aber auch nicht sehr kundenfreundlich:
«Eine Korrektur drängt sich auf.» In Ab-
sprache mit dem Schweizer Tourismusver-
band ist der Nationalrat nun an den Bun-
desrat gelangt. Per Interpellation fragt er
an, ob sich das Verfahren kundenfreundli-
cher gestalten lasse.

Keine gute Dienstleistung
Angeregt wird etwa, die Öffnungszeiten

der Zollbüros zu verlängern. Als Alternati-
ve wird vorgeschlagen, die Ausstellung der
Ausfuhrbestätigung direkt an Tourismus-
büros zu delegieren. «Tatsache ist: Heute
wird keine gute Dienstleistung angeboten»,
findet Eymann. Immerhin profitiere die
Schweiz von den zum Teil grossen Einkäu-
fen durch die ausländischen Gäste. Für ein-
zelne Landesteile sei der Tourismus von
grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung.

Noch aber glaubt Eymann nicht so recht
an einen Erfolg: «Ich werde das Gefühl
nicht los, dass gar kein Interesse daran be-
steht, etwas zu ändern», sagt er. «Offenbar
behält man das Geld lieber in der eigenen
Kasse. Immerhin geht es schweizweit um
Millionen.» Tourismusdirektor Egloff dage-
gen glaubt durchaus noch an Besserung,
viel sei ja nicht nötig. «Und alles andere
wäre auch nicht seriös.»

Tourismus Basel will mehr Leistung vom Zoll
Imageschaden Einkaufsfreudige Touristen scheitern oft an der Rückerstattung der Mehrwertsteuer. Nun soll der Bund handeln
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Aus Unfug, Zerstörungswut oder Ge-
dankenlosigkeit – entlang des Rheins
verschwinden pro Jahr rund 100
Rettungsringe. Das Treiben ist aller-
dings gefährlich.

Montiert sind die Kästen entlang
des Rheins. Sie verfügen alle über
entsprechende Rettungsringe. Damit
sollen in Not geratene Schwimmer
oder Personen, die in den Rhein ge-
fallen sind, gerettet werden können.
Doch immer wieder sind die Kästen
leer. Aktuell gerade einige im St. Jo-
hann bei der Novartis.

Bei der Rheinpolizei ist das Pro-
blem bekannt. Und der Umgang der
Diebe und Vandalen mit dem Ret-
tungsgerät ist nicht gerade zimper-
lich: «Es kommt leider immer wie-
der vor, dass Leute die Ringe heraus-
nehmen, mit ihnen Unfug treiben,
sie in den Rhein werfen, sie anzün-
den oder anderen Blödsinn mit ih-
nen machen. Die Gründe dafür er-
schliessen sich uns nicht», sagte
Martin Schütz, Sprecher des Basler
Justiz- und Sicherheitsdeparte-
ments, am Montag zum «Regional-
journal» von Radio SRF. Die Rhein-
polizei müsse ständig die fehlenden
oder zerstörten Rettungsringe erset-
zen.

Leere Kästen sind allerdings ein
grösseres Sicherheitsrisiko, sollte
sich ein Badeunfall ereignen. Gerade
im Sommer bevölkern Hunderte
Menschen das Basler Rheinbord.
Laut Schütz dauere es jeweils meh-
rere Tage, bis das Fehlen der Ringe
entdeckt werde und diese ersetzt
werden könnten. Massnahmen ge-
gen das Treiben könne die Rheinpo-
lizei nicht ergreifen.

Nur selten könne eine fehlbare
Person erwischt werden, so Schütz.
Im vergangenen Jahr habe man je-
manden am Bahnhof mit einem
Ring in der Hand angehalten. Die
Person habe ein Souvenir aus Basel
mitnehmen wollen. (JK)

Rheinbord

Vandalen treiben
Unfug mit
Rettungsringen

Die französische Atomaufsichtsbe-
hörde L’Autôrité de sûreté nucléaire
(ASN) hat grünes Licht für den Neu-
start von Block 2 des elsässischen
Atomkraftwerks Fessenheim gege-
ben. Dies berichtete die französische
Tageszeitung «l’Alsace» am Montag.
Block 2 ist aufgrund eines Fabrikati-
onsfehlers am Dampfgenerator am
18. Juli 2016 gestoppt worden, was
das Wiederanfahren des Reaktors
verhinderte. Der Block war für War-
tungsarbeiten am 13. Juni 2016 vom
Netz genommen worden, um unter
anderem ein Drittel der Brennele-
mente zu ersetzen.

Die ASN hat dem Hersteller der
Dampfgeneratoren von Fessen-
heim, Aveva, mitgeteilt, dass es Un-
regelmässigkeiten gibt. Probleme
mit der Fabrik von Creusot, in der
Teile von Atomkraftwerken herge-
stellt werden, waren bereits im Ap-
ril 2016 festgestellt worden. Ein
AKW-Dampfgenerator hat die Auf-
gabe, Wasserdampf in Elektrizität
zu verwandeln. Nun soll Block 2
voraussichtlich Ende März wieder
ans Netz.

Ebenfalls per Ende März soll der
Block 1 des Schweizer Kernkraft-
werks Beznau wieder ans Netz ge-
hen. Das Eidgenössische Nuklearsi-
cherheitsinspektorat (Ensi) hat grü-
nes Licht für die Wiederinbetrieb-
nahme gegeben. Die Anlage ist seit
drei Jahren ausser Betrieb. Gegen
den Entscheid protestierten deut-
sche Spitzenpolitiker scharf. Die SP
Schweiz kündigte eine Dienstauf-
sichtsbeschwerde gegen das Depar-
tement von Energieministerin Doris
Leuthard an, und die Grünen eine
neue Anti-AKW-Initiative. (BZ)

AKW Fessenheim

Block 2 wird wieder
hochgefahren


